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Ihr Antrag auf Akteneinsicht nach dem Berliner Informationsfreiheitsgesetz (IFG) vom 
02.07.2020, hier eingegangen per E-Mail um 11:24 Uhr  

 

 

█████████████████

███████████████████████████████████████████████████████
(Berliner Informationsfreiheitsgesetz – IFG) vom 15. Oktober 1999 (GVBl. S. 561 – zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 2.02.2018, GVBl. S. 160) die Übersendung  

„sämtlicher Versionen des Code of Conduct von Dataport, vom ersten Draft über 
Abstimmungsversionen bis hin zu der aktuell vorliegenden Fassung“ 

beantragt.  

Hierzu teile ich Ihnen mit: 

„Dataport“ ist eine Anstalt öffentlichen Rechts und wird getragen von den Ländern Hamburg, 
Schleswig-Holstein, Bremen und Sachsen-Anhalt und arbeitet als Informations- und 
Kommunikationsdienstleister für diese. 

Daher verfügt die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe über keinerlei Unterlagen 
und Akten, die Ihrem Begehren entsprechen würden. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid ist der Widerspruch zulässig. Er ist innerhalb eines Monats nach  
Bekanntgabe dieses Bescheides bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe, 
Martin-Luther-Straße 105, 10825 Berlin zu erheben.  
   



  2

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Widerspruchsfrist nur dann gewahrt ist, wenn der 
Widerspruch innerhalb dieser Frist eingegangen ist. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

▎

█████

▎


